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Ausgangslage 

Anlässlich der Generalversammlung des Frauenvereins Fällanden vom 11. Januar 2018 wurde 

beschlossen, diesen mangels eines neuen Vorstandes aufzulösen. An der ordentlichen General-

versammlung vom 8. März 2018 hat die Versammlung das Protokoll vom 11. Januar 2018 ge-

nehmigt sowie den Beschluss betreffend Auflösung des Vereins bestätigt. Gleichzeitig wurde 

der Antrag, einen Teil des vorhandene Vereinsvermögen im Betrag von Fr. 40'000.– an die Al-

terskommission zu spenden, mit grosser Mehrheit gutgeheissen. Protokollarisch wurde festge-

halten, dass das Geld für zukünftige Seniorenreisen verwendet werden soll, die ehemalige Prä-

sidentin des Frauenvereins, Heidi Cavin, wurde mit der Überprüfung der zweckverwendeten 

Gelder beauftragt.  

 

Um sicherzustellen, dass die Spende über Fr. 40'000.– ausschliesslich der jeweils jährlich statt-

findenden Seniorenreise zugute kommt, ist für den Betrag eine separate Sonderrechnung (Bi-

lanzkonto) zu führen.  

 

Rechtliches 

Gemäss § 91 des Gemeindegesetzes werden Sonderrechnungen zur Verwaltung von Mitteln 

geführt, wenn: 

a. diese im Interesse Dritter sind, 

b. aus Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen mit bestimmter Zweckbindung bestehen 

2. sind die verwalteten Mittel geringfügig, kann der Gemeindevorstand auf das Führen einer 

Sonderrechnung verzichten. 

3. Die Zweckbindung wird geändert, wenn sie unzeitgemäss oder unwirksam geworden ist. 

Das zuständige Organ bestimmt sich nach der Zuständigkeitsordnung für Verpflichtungs-

kredite. Massgebend ist der Gesamtbetrag der verwalteten Mittel. 
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Gemeindeverordnung § 9. Sonderrechnungen 

Mittel im Interesse Dritter sowie aus Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen mit bestimm-

ter Zweckbindung werden als Sonderrechnung geführt. 

Abs. 1: Sonderrechnungen sind Bestandteil der offiziellen Rechnung. Die Aufwendungen und 

Erträge werden über die Erfolgsrechnung der Gemeinde erfasst, die Bilanzierung erfolgt im 

Fremdkapital. Für jede Sonderrechnung wird im Anhang zur Jahresrechnung eine Übersicht über 

Aufwand und Ertrag, das Jahresergebnis und den Bestand ausgewiesen. 

Abs. 2: In den Genehmigungsbeschluss der Jahresrechnung sind ausdrücklich auch die Sonder-

rechnungen aufzunehmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Von der zweckgebundenen Spende im Sinne der Erwägungen des Frauenvereins Fällan-

den wird Kenntnis genommen. Die Spende wird verdankt.  

 

1.1 Die Leiterin Abteilung Präsidiales wird beauftragt, die Spende schriftlich zu verdan-

ken.  

 

2. Zur Erfüllung der zweckgebundenen Auflagen wird im Sinne der Erwägungen eine Son-

derrechnung «Seniorenreisen» eröffnet. Die Leiterin Abteilung Finanzen wird mit der Er-

öffnung des Fonds beauftragt.  

 

3. Die Kompetenz zur Verwendung der Mittel – sowohl der Zinserträge wie auch des Kapi-

tals – aus dem Fonds «Seniorenreisen» wird der Alterskommission übertragen. 

 

4. Die Alterskommission hat dem Gemeinderat mindestens einmal jährlich über die Ver-

wendung der Mittel aus der Sonderrechnung «Seniorenreisen» Rechenschaft abzulegen. 

Der Beschluss des Gemeinderats ist jeweils der ehemaligen Präsidentin des Frauenvereins, 

Heidi Cavin zur Kenntnis zu bringen.  

 

5. Mitteilung an: 

– Heidi Cavin (ehemalige Präsidentin Frauenverein Fällanden), Wigartenstrasse 4, 

8117 Fällanden 

– Vorsteherin Ressort Gesellschaft, per Extranet 

– Leiterin Alterszentrum und Gesundheit; zur Weiterleitung an die Alterskommission, 

per E-Mail 

– Altersbeauftragt, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Präsidiales; zum Vollzug (Ziffer 1.1), per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zum Vollzug (Ziffer 2), per E-Mail 

– Gemeindeschreiberin; Geschäftskontrolle 

– 10.04.20. 

– 35.03. 
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Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 23. November 2018 

 


